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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Als Erstrat nahm der Ständerat die Debatte über den Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) im Herbst 2015 auf. Die KVF-SR hatte sich
eingehend mit dem Geschäft befasst und dabei gar einen Alternativentwurf geschaffen:
Sie integrierte den Netzbeschluss von 2012, welcher zusammen mit der Erhöhung der
Vignettenpreise 2013 vom Volk abgelehnt worden war, in den NAF. Gleichzeitig sah sie
auch eine Erhöhung des Vignettenpreises auf CHF 60 bis 70 (und nicht auf CHF 100, wie
vom Volk abgelehnt) und eine Kostenbeteiligung der Kantone vor. Die konsultierten
Automobilverbände und Kantone lehnten diese Variante jedoch ab, worauf die KVF-SR
ihren Entwurf verwarf und mit 5 zu 3 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) den bundesrätlichen
Entwurf empfahl. Roland Eberle (svp, TG) reichte darauf den Antrag ein, die Vorlage an
die Kommission zurückzuweisen mit dem Auftrag, den Netzbeschluss doch noch in den
NAF zu integrieren. 
In der Debatte wurde mehrfach betont, dass im Rat bei der Debatte zum
Bahninfrastrukturfonds BIF im Rahmen der FABI das Versprechen abgegeben worden
sei, eine dauerhafte Finanzierungslösung auch für die Strasse zu schaffen. Dies sei mit
dem NAF der Fall, weshalb die Vorlage grundsätzlich begrüsst werde. Die Ansicht, der
Netzbeschluss von 2012, bei dem es um die Übernahme von fast 400 km Strasse von
den Kantonen ins Nationalstrassennetz (und damit in die Hände des Bundes) geht, sei
gerade auch für die Kantone wichtig, war verbreitet. Der Rückweisungsantrag Eberle
wurde - trotz der mahnenden Worte von Bundesrätin Leuthard, welche eine drohende
Finanzierungslücke ausmachte - schliesslich mit 27 zu 14 Stimmen bei 1 Enthaltung
angenommen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2015
NIKLAUS BIERI

Luftfahrt

Im Mai 2017 hatte der Bundesrat dem Parlament einen Bericht zur Abschreibung der
Motion der UREK-SR betreffend «Fluglärmimmissionen. Entschädigung
nachbarrechtlicher Abwehransprüche» vorgelegt. Mit der Annahme der Motion war
der Bundesrat im Juni 2009 beauftragt worden, dem Parlament die gesetzlichen
Bestimmungen zur Verbesserung der Rechtslage der von Fluglärm betroffenen
Grundstückeigentümerinnen und -eigentümer zu unterbreiten. Im kurzen Bericht hielt
der Bundesrat knapp acht Jahre später fest, angesichts der ablehnenden Haltung
seitens der Kantone und der Kommissionen für Umwelt, Raumplanung und Energie
beider Räte sei keine politische Akzeptanz für eine Neuordnung des
Lärmentschädigungssystems gegeben. Aus diesem Grund beantragte er im Bericht die
Abschreibung der Motion. Im November 2018 würdigte Roland Eberle (svp, TG) für die
Kommission die vom Bund unternommenen Versuche und erklärte, auch die UREK-SR
erkenne, dass keine Neuregelung möglich sei. Diskussionslos stimmte der Rat der
Abschreibung der Motion zu. 2

MOTION
DATUM: 27.11.2018
NIKLAUS BIERI

1) AB SR, 2015, S. 886 ff.; SGT, 18.9.15
2) AB SR, 2018, S. 841 f.; Bericht zur Abschreibung der Motion 08.3240
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